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REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 

 
ZUGANGSANTRAG  

 
 

□ An das Sekretariat1____________________________________________________ 
(falls der allgemeine Bürgerzugang oder der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen 
beantragt wird) 
 
oder 

 

□ An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol (falls der einfache Bürgerzugang beantragt wird) 

 
Die/Der Unterfertigte  
 
(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe) 

        
       .         .               

Personalien 

Vorname  Zuname   Geburtsort  Geburtsdatum  
 

       

Wohnsitz 

Adresse  PLZ  Gemeinde  Provinz/ausländ. Staat 
 

                                @     Kontakt-
daten E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse  Telefon/Mobiltelefon  Fax 

 
 
 

ERSUCHT 
 

                                                 
1 Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang und auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen sind beim Sekretariat der für das jeweilige 
Sachgebiet zuständigen Struktur (Abteilungen und/oder Generalsekretariat der Regionalregierung als gleichgestellte 
Organisationsstruktur) einzureichen. 
Anträge auf einfachen Bürgerzugang sind über das Generalsekretariat der Regionalregierung an den Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zu richten. 
 
Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden: 
 

Generalsekretariat der Regionalregierung giunta@pec.regione.taa.it 
Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen programmazione@pec.regione.taa.it 
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse  ripaist@pec.regione.taa.i 
Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte ripmin@pec.regione.taa.it 
Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen personale@pec.regione.taa.it 
Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen risorsestrumentali@pec.regione.taa.it 

 
Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol 
regione.taa@regione.taa.legalmail.it zu senden.  
Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter. 
 
Der Zugangsantrag kann mit einer der nachstehenden Modalitäten übermittelt werden: 
 
E-Mail; zertifizierte E-Mail; Post an die Adresse: Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT; Fax an die Nr. 
0461/201496; persönliche Übergabe beim Generalsekretariat der Regionalregierung – 2. Stock – Autonome Region Trentino-Südtirol – 
Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT. 
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   in ihrer Eigenschaft als 
gesetzliche Vertreterin / 
in seiner Eigenschaft als 
gesetzlicher Vertreter der 
Gesellschaft/Firma/juristischen 
Person/Körperschaft 

Name der Gesellschaft/Firma/juristischen 
Person/Körperschaft o. ä.(bitte genau 
angeben)  

 Angaben zur Vollmacht/zum Auftrag  

 
 

Beschäftigung: 
Fakultatives Feld, nur für statistische Erhebungen (z. B. Forscher/in, Student/in, Journalist/in, 
Freiberufler/in, öffentliche/r Bedienstete/r usw.) 

 

 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 
 um allgemeinen Bürgerzugang im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des 
Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. 
Dezember 2016, Nr. 16, (Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F) zu nachstehenden DOKUMENTEN, die 
aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichungspflichtig sind und bei der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol aufliegen 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Dokumente 

 Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben 

 

durch: 
 
�Einsichtnahme 
�Ausstellung einer einfachen Kopie  
�Ausstellung einer beglaubigten Kopie 
�Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die 
Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person) 




۞

 

□ um Zugang zu den Verwaltungsunterlagen im Sinne des Art. 26 ff. des 
Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. sowie des DPReg. vom 16. November 
2004, Nr. 7/L (Bezugsbestimmung: Gesetz Nr. 241/1990 i.d.g.F.) 
 

  

  

  

  

  

Dokumente  

 Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben 
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durch: 
 

�Einsichtnahme 
�Ausstellung einer einfachen Kopie  
�Ausstellung einer beglaubigten Kopie 
�Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die 
Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person), 
 
da in Zusammenhang mit den Dokumenten, zu denen der Zugang beantragt wird, sie/er 
Trägerin/Träger nachstehender rechtlich relevanter Interessen ist bzw. nachstehende 
Legitimierungsgründe bestehen: 
 

 

 

 

 

Begründung  

 

 

 

۞ 

 

 

□ um einfachen Bürgerzugang im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 
2014, Nr. 10, geändert durch das Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, da die 
nachstehenden im Sinne der geltenden Regionalbestimmungen der Veröffentlichungspflicht 
unterliegenden DOKUMENTE nicht unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der 
offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht wurden: 

 

  

 

  

 

  

 

Dokumente  

 Die veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen, Dokumente angeben, deren Veröffentlichung – 
auch nur teilweise – unterlassen wurde; wenn bekannt, auch die Bestimmung angeben, in der die 
Veröffentlichungspflicht vorgesehen ist. 

 

 


Der Zugang erfolgt durch Veröffentlichung der Dokumente und Mitteilung an die 
antragstellende Person über die erfolgte Veröffentlichung (mit Angabe des entsprechenden 
Hyperlinks). 
 
 

۞
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Das Zugangsrecht wird wie folgt ausgeübt (Zutreffendes ankreuzen): 
 
□  Einsichtnahme/Abholen beim Amt, bei dem die Dokumente aufliegen 
 
□ Zusendung an die folgende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse: _____________ 
 
□ Zusendung mittels Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse: 
 
Straße/Platz _______________________________________ Ort _____________________ 
Provinz _______________ PLZ ____________ Staat _________________ 
 
 
 
Die/Der Unterfertigte 

ERKLÄRT 
 

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen 
Kosten für die Wiedergabe der Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)2 eine Gebühr 
erhoben werden kann; 
 
dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat, 
 
und 

LEGT 
 

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder 
in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person 
mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des 
Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.) 
 

 

   

(Ort und Datum)  (Unterschrift) 

 

 

 

                                                 
2
 Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden 

Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei. 


